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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 228-2022 

Vorstossart: Interpellation 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2022.RRGR.367 

  

Eingereicht am: 22.11.2022 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Roulet Romy (Malleray, SP) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Nein 01.12.2022 

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Welche kantonale Strategie für die Planung 2040 von Pflegeheimbetten und geschützten 

Wohngruppen für ältere Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und Demenz? 

Aus dem Obsan-Bericht 3/20221 «Bedarf an Alters- und Langzeitpflege in der Schweiz, Progno-

sen bis 2040» geht Folgendes hervor: 

«In den nächsten zwei Jahrzehnten beschleunigt sich die Alterung der Bevölkerung in der 

Schweiz stark. Gemäss dem mittleren Szenario der Bevölkerungsentwicklung (BFS, 2020c) 

wächst bis 2040 die Altersklasse 65+ um die Hälfte (+52 %), während sich die Altersklasse 80+ 

nahezu verdoppelt (+88 %). […] 

Auf Basis des mittleren Szenarios der Bevölkerungsentwicklung […] wird erwartet, dass der Be-

darf an Alters- und Langzeitpflege um mehr als die Hälfte steigen wird (+56 %). Diese Prognose 

basiert auf der Annahme unter sonst gleichen Bedingungen, d.h. unter gleichbleibender Pflege-

dauer und einer unveränderten Versorgungspolitik im Bereich der Alters- und Langzeitpflege. […] 

Am stärksten wird der Bedarf an Alters- und Langzeitpflege (+69 %) in den Pflegeheimen wach-

sen, wo bis ins Jahr 2040 +54 335 zusätzliche Langzeitbetten benötigt werden. Dies entspricht 

der Schaffung von +2 587 neuen Betten pro Jahr oder – bei einer gegenwärtigen Durchschnitts-

grösse von 59 Betten pro Pflegeheim – schätzungsweise +921 zusätzlichen Pflegeheimen bis 

2040 gegenüber dem aktuellen Bestand.» 

Zurzeit leben 150 000 an Demenz leidende Personen in der Schweiz, und jedes Jahr kommen 

32 200 neue Fälle dazu. Weil das Alter der grösste Risikofaktor ist, wird diese Tendenz weiterbe-

stehen: Man geht davon aus, dass bis im Jahr 2050 ungefähr 315 400 Personen in der Schweiz 

an Alzheimer oder einer anderen Form von Demenz leiden werden. Aus diesem Grund steigt 

                                                   
1
 Obsan Bericht 3/2022 https://www.obsan.admin.ch/fr/themes-de-sante/age-et-soins-de-longue-duree/soins-de-longue-duree#publications  
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auch der Bedarf an geschützten bzw. geschlossenen Abteilungen. Angesichts des Personalman-

gels können solche Abteilungen den Druck auf das Pflegepersonal reduzieren und ermöglichen 

es Personen, die unter Verwirrtheit leiden, sich frei zu bewegen und in geeigneter und angemes-

sener Weise betreut zu werden. Eine geschlossene Abteilung braucht zurzeit ein bis zwei zusätz-

liche Vollstellen, um die nötige Betreuung und Pflege zu gewährleisten. Die kantonale Finanzie-

rung entspricht aber der einer normalen Geriatrie-Abteilung. Die umliegenden Kantone subventi-

onieren diese zusätzlichen Stellen, um den Ausbau und die Erhaltung solcher Strukturen zu för-

dern. 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Wie sieht die Strategie des Kantons bei der gesamtkantonalen Planung von Pflegheimbetten 

bis 2040 aus? 

2. Wie will der Kanton die Erhaltung und den Ausbau von geschlossenen Abteilungen mit einer 

Finanzierung fördern, die sich von der einer normalen Geriatrie-Abteilung mit zusätzlichem 

Personal unterscheidet? 

3. Der letzte Bericht des Regierungsrats zur Alterspolitik stammt aus dem Jahr 2016. Wann ist 

der nächste Bericht vorgesehen, der die kantonale Strategie für die Gemeinden, die sozial-

medizinischen Institutionen und die Spitex-Organisationen vorgibt? 

Begründung der Dringlichkeit: Ja, es ist dringend, dass der Kanton die Bettenplanung in Alters- und Pflegeheimen 

festlegt, um zu ermöglichen, dass sozialmedizinische Institutionen ihren Betrieb, Spitex-Organisationen ihre Betreu-

ungsstrategien und Gemeinden ihre Alterspolitik anpassen können.  

 

 

 
Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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